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Archivieren Sie in Ihrem Unter-
nehmen bereits die E-Mails?

Ihre Meinung ist gefragt unter:
www.computerworld.ch

WEITERE INFORMATIONEN

IT & Law Consulting
Maria Winkler ist geschäftsführen-
de Partnerin bei IT & Law Consul-
ting und unterrichtet Informatik-
recht und Recht im Internet an der 
Luzerner HSW (Hochschule für 
Wirtschaft). Die in Zug und Luzern 
domizilierte IT & Law wurde 2004 
gegründet und bietet mit einem 
Team aus Juristen und Informati-
kern Antworten auf Fragen an der 
Schnittstelle zwischen Recht und 
Technik. Die Firma betreut IT-Pro-
jekte von der Konzeption bis zur 
Umsetzung unter Berücksichti-
gung des IT-, Urheber- und Daten-
schutzrechts.

 Seit der Revision der Vorschrif-
ten über die kaufmännische 
Buchführung im OR (Obligatio-
nenrecht) und dem Inkrafttre-
ten der GeBüV (Geschäftsbü-
cherverordnung) im Jahr 2002 
besteht die Möglichkeit, den bis 
dahin vorhandenen Bruch zwi-
schen dem Führen und der Ab-
lage der Geschäftsbücher mit-
tels elektronischer Medien auf-
zuheben. Laut Juristin Maria 
Winkler von IT & Law Consul-
ting haben grosse Unternehmen 
rasch erkannt, welches Einspar-
potenzial in der Anwendung der 
relativ jungen OR- und GeBüV-
Normen beispielsweise in der 
E-Mail-Archivierung liegt. Bei 
den KMU im Lande sieht diese 
Situation noch anders aus. Hier 
wird zur Zeit allenfalls ein Um-
stieg auf einheitliche Systeme 
evaluiert, sagt die Beraterin.

COMPUTERWORLD: Warum sollte 
ein KMU seine Geschäfts- 
bücher elektronisch aufbe-
wahren?
MARIA WINKLER: Für einen Wech-
sel von der papierbasierten auf 
die elektronische Archivierung 
sprechen Kosteneinsparungen, 
Prozessoptimierung sowie das 
vereinfachte Suche und Finden 
von Dokumenten. Zudem sind 
die Speichermedien heute be-
zahlbar geworden und langfris-
tig gesehen gewiss billiger als 
Lagerplatz für Ordner. Ausser-
dem ist die Zeit reif für elektro-
nische Medien, die überall 
auch in KMU im Einsatz stehen. 
Doppelspurigkeiten respektive 

Für KMU ist die Zeit reif zur elektronischen Archivierung, sagt  Maria Winkler: 
«Die Technik ist bezahlbar und gesetzliche Grundlagen sind vorhanden».

Die elektronische Archivierung hat in grossen Unternehmen längst Einzug gehalten. Nun zeichnet sie 
sich auch im KMU-Sektor ab. Ein Gespräch zur Analyse der E-Mail-Archivierung.  INTERVIEW: VOLKER RICHERT

E-MAIL-ARCHIVIERUNG

Elektronische Ablage für KMU im Trend
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Medienbrüche lassen sich 
mittels IT-Einsatz heute ver-
meiden.

CW:Wo liegen bei so vielen Vor-
teilen die Probleme?
MARIA WINKLER: Betrachtet man 
beispielsweise die Geschäftskor-
respondenz, so zeigt sich, dass 
E-Mails schleichend in die Ge-
schäftsprozesse Eingang gefun-
den haben. Ist ihr Inhalt ge-
schäftsrelevant, müssen sie in 
der Regel 10 Jahre aufbewahrt 
werden. Darum muss etwa klar 
geregelt sein, welche E-Mails 
überhaupt abgelegt werden sol-
len. Ausserdem sind beim Archi-
vieren häufig branchenspezifi-
sche Bestimmungen wie Normen 
zur Produktehaftpflicht und wei-
tere gesetzliche Vorgaben wie 
die zum Datenschutz zu beach-
ten. Auf die damit einherge-
hende Komplexität sind die Fir-
men oft noch nicht vorbereitet.

CW: Meinen Sie technische oder 
doch eher strukturelle Schwie-
rigkeiten?
MARIA WINKLER: Die technischen 
Möglichkeiten der E-Mail-Ar-
chivierung sind heute meist 
vorhanden. Doch unklar sind in 
den Unternehmen oft Verant-
wortung und Kompetenzen für 
die Aufbewahrung von Ge-
schäftsdokumenten, welche in 
Weisungen und Policies ver-
bindlich zu regeln sind. Denn 
die Verantwortlichkeit für die 
Archivierung lässt sich weder 
auslagern noch an die IT-Abtei-
lung delegieren. Um nur schon 
die richtigen Unterlagen zur 
Speicherung auszuwählen und 
dabei die rechtlichen Grundla-
gen zu berücksichtigen, braucht 
es verbindliche Vorgaben von 
Seiten der Unternehmensfüh-
rung. Deutlich wird das insbe-
sondere dann, wenn geschäfts-
kritische Dokumente etwa bei 

Rechtsstreitigkeiten herangezo-
gen werden. Denn die elektro-
nisch geführten und aufbewahr-
ten Dokumente haben nur dann 
die gleiche Beweiskraft wie Pa-
pierdokumente, wenn die Vor-
gaben der GeBüV umgesetzt 
werden.

CW: Technisch gibt es keine Pro-
bleme?
MARIA WINKLER: In Einzelberei-
chen schon. So ist es für die IT 
anspruchsvoll, zu garantieren, 
die archivierten Dokumente für 
die gesamte Aufbewahrungszeit 
unveränderbar aufzubewahren. 
Die GeBüV ist technikneutral 
formuliert und überlässt es den 
Firmen, mit welcher Technik die 
gesetzlichen Vorgaben umge-
setzt werden.

CW: Wie sollte ein KMU bei der 
Einführung der E-Mail-Archi-
vierung vorgehen?
MARIA WINKLER: Zunächst gilt es, 
sich aufgrund der eigenen Be-
dürfnisse branchenspezifisch 
zu informieren. Dann sollte mit 
speziellen Beratern unter Be-
rücksichtigung der gesetzlichen 
Vorgaben ein Abgleich mit der 
vorhandenen IT stattfinden. Am 
Schluss steht dann die techni-
sche und organisatorische Um-
setzung. ■
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